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Der Gemeinderat der Gemeinde Dannenfels hat in seiner Sitzung am 07.1 1.2024"r, Orr.d6d3, 
B

SS 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und 8 der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des $ 2 der Landesverordnung über die
Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Ötfentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrisl
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

. Gemeindehaus, Oberstraße 1

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablaul
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf die Ortsbürgermeisterin
Auf die Ortsbürgermeisterin wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu
einer Wertgrenze von 1.500 €

2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 1.500 € im Einzelfall.
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$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufiryendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Dannenfels eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.

(2) Eine Aufiruandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes wird nicht gewährt. Fahrtkosten
für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifuertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten aul
Antrag einen Ausgleich

f . in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2

Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufiryandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin
Die Ortsbürgermeisterin erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß S 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO.

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung der Ortsbürgermeisterin
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufiryandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der der Ortsbürgermeisterin zustehenden Aufiruandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
Aufiruandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
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Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und

Wanderwegewarte sowie I n haber verg leich barer Eh renämter.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die

Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die

Aufinrandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils

gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das

Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je WahF oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

g 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher
Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 08.1 1.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 27.09.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft.

Dannenfels, 11

(Gaß)
Ortsbü

Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq hinsewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehrnigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Vedahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

n
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Der Gemeinderat der Gemeinde Orbis hat in seiner Sitzung am 07.11.2024 auf Grund'der gi

24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführun11
der Gemeindeordnung (GemODVO) und des S 2 der Landesverordnung über die
Aufiruandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzunly
beschlossen:

$ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

o Raiffeisenplatz
o Ortsteil Leithof

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, So erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf / durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmach u ngsform vorgeschrieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Ubertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu
einer Wertgrenze von 1.500 € im Einzelfall.

2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 1.500 € im Einzelfall.
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$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufwendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Orbis eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.
(2) Eine Aufiuandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes wird nicht gewährt. Fahrtkosten
für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil ztr den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

1. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs.6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2
Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufiuandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufiryandsentschädigung gemäß S 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO.

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Veftretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufirvandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
Aufinrandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
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Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und
Wanderwegewarte sowie I n haber verg leichbarer Eh renämter.

(2) Die Aufinrandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die
Aufiruandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufiruandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

g 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher
Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 08.1 1.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 01 .12.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft.

Orbis, 07.11.2024

?iv
(Schmitt)
Ortsbürgermeister

Es wird auf Q 24 Abs. 6 der Gemeindeordnuns hinqewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,

,der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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HAUPTSATZUNG 645

der Gemeinde llbesheim

vom 12.11.2024

lnhaltsverzeichnis

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben,...

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates

$ 4 Ortsbeigeordnete

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister...

$ 6 Aufwandsentschäd ig ung für Mitglieder des Gemeinderates.........
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Der Gemeinderat der Gemeinde llbesheim hat in seiner Sitzung am 12.11.2024 auf Grund der

SS 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und I der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des $ 2 der Landesverordnung über die
Aufiruandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ 1 Offentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden a) jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen, Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

o Bushaltestelle Gauersheimer Straße

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in

unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.

$ 5 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

L Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu
einer Wertgrenze von 3.000 € im Einzelfall.

2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 3.000 € im Einzelfall.
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$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen
Aufiryendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
llbesheim eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.

(2) Eine Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die
Teilnahme an einer Sitzung des Gemeinderates 5,00 € beträgt. Fahrtkosten für Fahrten
zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe
ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen
Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

f . in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere tsetrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs.6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2

Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt wtrrde,
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufirvandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß $ 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO.

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die
Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
des Monatsbetrags der dem Oftsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
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Aufwandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und
Wandenryegewarte sowie I n haber verg leich bare r Eh renämter.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die
Aufiruandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände er:halten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 19.11 .2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20.10.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft

llbesheim, 12.11.2

,il;,er)
Ortsbürgermeister

Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq hinqewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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Der Gemeinderat der Gemeinde Kriegsfeld hat in seiner Sitzung am 13.1 1.2o24aut Gruno$5 
0

SS 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der $$ 7 und I der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des $ 2 der Landesverordnung über die
Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung
beschlossen:

$ 1 öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben
Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates werden durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln wie folgt bekannt gemacht:

. Ehemaliges Schulhaus Obergasse 10

. Ehemaliges Feuenruehrgerätehaus Friedhofstraße

. Freifläche zwischen Alsenzer Straße 2 und Alsenzer Straße 4 (Pl.Nr. 323128)

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in

unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf /durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, wie sie in Absatz 4 genannt sind. Die
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen
Form nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere
Bekanntmach ungsform vorgeschrieben ist.

$ 2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17a der Gemeindeordnung

$ 3 Ausschüsse des Gemeinderates
Regelungen über Art und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgen durch Beschluss des
Gemeinderates.

$ 4 Ortsbeigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete

$ S ÜOertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf die Ortsbürgermeisterin
Auf die Ortsbürgermeisterin wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu
einer Wertgrenze von 3.000 € im Einzelfall,

2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 3.000 € im Einzelfall,
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$ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen

Aufiruendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates
Kriegsfeld eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4.

(2) Eine Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die

Teilnahme an einer Sitz[rng des Gemeinderates 10,00 € beträgt. Fahrtkosten für Fahrten

zwischen Wohnort und Sitzungsort werden nicht erstattet.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe

ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen

Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen

Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall
in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder

häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf
Antrag einen Ausgleich

f . in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen

wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen

sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird derAusgleich
nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag.

ln den Fällen des $ 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2

Verdienstausfallje Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde,

erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich
Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(4) Neben der Aufirrrandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

$ 7 Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin
Die Ortsbürgermeisterin erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß S 12 Abs. 1 Satz 1

KomAEVO.

$ 8 Aufwandsentschädigung der Ortsbeigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung der Ortsbürgermeisterin
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin
nach $ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung der Ortsbürgermeisterin nicht für die

Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden vollen Tag der Vertretung ein Dreißigstel
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des Monatsbetrags der der Ortsbürgermeisterin zustehenden Aufwandsentschädigung. Eine
nach Absatz 2 gewährte Aufiuandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) S 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

$ 9 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Einfache gemeindliche Tätigkeiten wie z.B. Blumen gießen, Rasen mähen, Reinigung,
handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamtlich Tätige
erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine
Aufwandsentschädigung gewährt. Das gleiche gilt für Beauftragte für das Glockengeläut,
Bachpaten, Beauftrage oder Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger,
Bücherei- oder Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte,
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und

Wandenuegewa rte sowie I n haber verg leich bare r Eh renämter,

(2) Die Aufwandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die
Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt, Die
Aufwandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 entspricht je volle Stunde dem jeweils
gültigen Mindestlohn nach $ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes.

(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das
Erfrischungsgeld beträgt 40,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal
gewährt.

$ 10 Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Ton- und Bildübertragung sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind in Sitzungen des
Gemeinderates und seiner Ausschirsse nicht zulässig.

$ 11 ln-Kraft-Treten
(1) Die Hauptsatzung tritt zum 14.11.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 15.11.2004 in der aktuellen Fassung außer Kraft

Kriegsfeld, 13.11

(Bra nder)
Ortsbürgermeiste

Es wird auf Q 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq hinqewiesen:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindevenrvaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat
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Satzung
der Gemeinde llbesheim über die Festsetzung der

Hebesätze für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebes atzsatzu ng) vom 1 4.1 1 .2024

Gemäß $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI. S.
153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2022 (BGBI. S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.11.2024
folgende Satzung beschlossen :

s1
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde llbesheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

s2
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

der Steuermessbeträge

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01 ,01 .2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das
Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefe

llbesheim, den 14. I 1.2024

/,(Schröd
Ortsbürgermeister
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenivaltung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



ÄRßL'ü},,

Wahl des Beirates für Migiration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Bekanntmachung

des Wahlergebnisses zum Beirat für Migration und lntegration

der Stadt Kirchheimbolanden am 10. November 2024

Der Wahlausschuss für die Wahl des Beirates für Migration und Integration hat in seiner

Sitzung am 14.11.2024das Ergebnis der Wahl zum Beirat für Migration und lntegration der

Stadt Kirchheimbolanden wie folgt festgestellt:

t.

Zur Wahl zum Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden waren

2305 Personen wahlberechtigt, davon haben 137 Personen an der Wahl teilgenommen. Die

Wahlbeteiligung betrug 5,9 v.H.

ll.

Die Stimmabgabe von 134 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 3 Wählerinnen und

Wählern ungültig, das entsp richt 2,24 v.H.

il1.

ln den Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden gewählt sind:

1. Morschhäuser, Erich mit 77 Stimmen

2. Belal, Suliman mit 65 Stimmen

3. Al Barouki, Nataliia mit 60 Stimmen

4. Abdulfattah, Mohamad mit 55 Stimmen

5. Ghanjati, Takwa mit 41 Stimmen

6. Najaf Zadeh Khoei, Mohammad Hossein mit 38 Stimmen

7. lbrahim, Kamel mit 36 Stimmen

8. Moussa, Ali Khodarahmi, Meysam mit 33 Stimmen

tv.

Ersatzleute für den Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden sind

1. Khodarahmi, Meysam mit 30 Stimmen

2. Moghari, Masoumeh mit 26 Stimmen

Ki heimbolanden, 14.1

uchow)
Stadtbürgermeister
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Satzung
der Gemeinde Kriegsfeld über die Festsetzung der

Hebesätze für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebes atzsatzu ng) vom 1 4.1 1 .2024

Gemäß g 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31 .01 .1994 (GVBI. S.

153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15J02022 (BGBI. S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.11.2024
folgende Satzung beschlossen:

sl
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Kriegsfeld erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

$2
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 345 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 510 v, H.

der Steuermessbeträge.

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das

Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Kriegsfeld, den 14.1 1 .2
Gemeinde

12-be66=
(Brabänder)
Ortsbürgermeisterin
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses

Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig

zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand

die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Satzung
der Gemeinde Orbis über die Festsetzung der Hebesätze

für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebes atzsatzu ng) vom 1 4.1 1 .2024

Gemäß g 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI. S.
153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2022 (BGBI. S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.11.2024
folgende Satzung beschlossen:

sl
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Orbis erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

s2
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest:

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 355 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 490 v. H.

der Steuermessbeträge.

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das
Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Orbis, den 14.11.2

'7ü
(Schmitt)
Ortsbürgermeister
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1, die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevennraltung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat,

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat in seiner Sitzung am 13.11.2024 fölgenden Beschluss
gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31 .01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird wie folgt festgestellt und genehmigt

Erträge 1.846.174,12€
Aufirendungen 1.723.558,52€

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jah+esfehlbetrag) 122.615,60 €

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 5.026.743,34 €

Der Ortsbürgermeisterin und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde sowie den Beige-
ordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder die Bürgermeisterin (Orts-
bürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss2O22 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 25.11.2024bis
04.12.2024 wä h rend der Dienstzeiten bei der Ve rba ndsgeme i ndeverwaltu n g

Kirchheimbolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 15.1 1 .2024
Verbandsgemei ndeve nrva ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Satzung

der Gemeinde Stetten über die Festsetzung der Hebesätze
für die Realsteuern
ab dem Jahr 2025

(Hebesatzsatzung) vom 19.1 1.2024

Gemäß $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31 .01 .1994 (GVBI. S
153) i. V. m. S 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08 .1973 und $ 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2022 (BGBI. S. 4167), in der
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.1 1 .2024
folgende Satzung beschlossen:

sl
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Stetten erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine
Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und ein Gewerbesteuer nach
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

s2
Hebesätze

Die Gemeinde setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 2025 fest:

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 550 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

der Steuermessbeträge

s3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung für das
Kalenderjahr 2025.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

19.11.2024

rmayer)
o rgermeister

It brt
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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BEKANNTMACHUNG

Die 2. Sitzung des Haupt-, Finanz und Personalausschusses der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden zur Vorberatung der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der
Wahlzeit 202412029 findet am

Donnerstag, 28. November 2024, 1 8:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:

1

Nr. T

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

rdnu unkt

öffentlicher Teil
Teilfortschreibung Nr. 12 FNP-Erneuerbare Energien (Sonderbaufläche PHV am
Bolanderhof Gemarkung Kirchheimbolanden und Bolanden; Zustimmung zur
Planung und Aufstellungsbeschluss

Nicht öffentlicher Teil
Personalangelegen heit

Personalangelegenheit
Personalan gelegen heit

Personalangelegenheit

2

3

4
5



Stadt Kirchheimbolanden
Az.:31511 223108ftR

Bekanntmachung

Aufstellung eines Bebauungsplanes ,,Parkplatz Klinikum Kirchheimbolandenn'
in der Stadt Kirchheimbolanden
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. $ 2 Abs. 1 BaUGB und
- frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. $ 3 Abs. 1

BauGB

Gemäß S 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) wird hiermit
bekanntgemacht, dass die Stadt Kirchheimbolanden am 13.09.2023 die Aufstellung
des Bebauungsplans ,,Parkplatz Klinikum Kirchheimbolanden" in öffentlicher
Sitzung beschlossen hat. Der Bebauungsplan wird im regulären 2-stufigen Verfahren
aufgestellt. Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Ziel der Planung ist die Schaffung von Bauplanungsrecht für die Herstellung
notwendiger Stellplätze nordwestlich des Westpfalzklinikums und des Medizinischen
Versorgungszentrums (MVZ).

Lage und nzun des Geltun sbereichs

ln den Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs mit einer Gesamtgröße von rd.

0,6 ha fallen die Flurstücke-Nrn.: 624112 teilweise sowie 72511,72512,72611,
72612,726/3 jeweils vollständig, alle Flur 0, Gemarkung Kirchheimbolanden.

Aufgrund des $ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) ist die Öffentlichkeit
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung
eines Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der
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Planung öffentlich zu unterrichten, lhr ist Gelegenheit zur Außerung und ErörterJnj
zu geben.

Auskünfte über den lnhalt des Bebauungsplanentwurfes sowie Ziele, Zwecke und
Auswirkungen der Planaufstellung erteilt in der Zeit von

25.11.2024 bis einschließlich 17 .01.2025

die Bauabteilung bei der Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden, Rathaus,
Neue Allee 2, Zimmer 210. ln dieser Zeit können schriftliche Stellungnahmen zur
Planung abgegeben werden.

Die Einsichtnahme in die Planunterlagen ist ohne vorherige Terminabsprache während
der Dienststunden möglich.

Dienststunden: montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12Uhr und 14.00 Uhr bis 16
Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Alle Unterlagen können während des Zeitraums der frühzeitigen Bürgerbeteiligung
zusätzlich im lnternet auf der Homepage der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
unter:
https://www.kirchheimbolanden.de/de/stadt-kirchheimbolanden-leben-und-wohnen-

bauleitplanunq.html

(Startseite Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden / Stadt / Leben & Wohnen /
Bauleitplanung / Bebauungsplanentwurf ,,Parkplatz Klinikum Kirchheimbolanden")
eingesehen werden.

Kirch heimbolanden, den 22.1 1 .2024

gez. Muchow
Stadtbürgermeister

665



666Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Rocken hausen
Abteilung Vollstreckungssachen (lmmobiliar)

Az.: 1K34123

Terminsbestimmung:

ZumZwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

öffentlich verstei gert werden :

Grundbucheintragung:

Ein im Grundbuch von Morschheim

Lfd. Nr. 1

Obje ktbesch re i bu n g/La ge (lt Angabe d. Sachverständlgen l :

Wohnhaus (Nr.2);

Verkehrswert: 90.000,00 €

Lfd. Nr.2
Objektbesch re i b u n g/Lage (/f Angabe d Sach versfändige4) :

Rockenhausen, 21 .10.2024

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag,
06.03.2025

09:00 Uhr 2, Sitzungssaal
Amtsgericht Rockenhausen, Kreuz-
nacher Straße 37, 67806 Rockenhau-
sen

m2 Blattftur, flurl
stück 

I

Wirtschaftsart u. Lagerfd.
Nr.

Gemarkung

180 448
BV6

lcebäude- und Freifläche

lKaiserstraße 2
2581 Morschhgim

622 448
BV7

lGebäude- und

lFreifläche\Kaiserstraß e 2 A
290152 Morschheim

448
BV8

833lLandwi rtschaftsfläche

Itn o"n Hahläckern
3100Morschheim3

465 595
BV2

lErholungsfläche

Itm Scninntrengst
32544 Morschheim



- 2-

Wohnhaus (Nr. 2a), sowie Überbau von Haus Nr, 2 und Garage;

Verkehrswert: 140.000,00 €

667

Lfd. Nr.3
Obje ktbesch re i bu n g/La ge (/t Angabe d. Sach versfändlge4) :

unbebaut;

Verkehrswert: 900,00 €

Lfd. Nr.4
Objektbesch re i b u n g/Lage (/f Angabe d. Sachverständlgen) :

unbebaut;

Verkehrswert: 400,00 €

Der Versteigerungsvermerk ist am 04.10.2023 in das Grundbuch eingetragen worden

Die erste Beschlagnahme ist am 04.10.2023 erfolgt.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht er-

sichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von

Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, glaubhaft zu machen,.widrigen-

falls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung

des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach $ 55 ZVG mithaften-

den Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung

oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Ver-

steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt'

Hinweis:

Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der

Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und derdie Befriedigung aus

dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ran'

ges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären.

Öies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Anderungen ein-

getreten sind.

Gemäß SS 6Z -TO AIG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt werden'

Die Sichäiheit beträgt 10 o/o des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung

durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
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Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Albert
Rechtspflegerin

Beglaubigt:

(Fau bel), J ustizbeschäft igte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Durch maschinelle tsearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig
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